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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1984

Norm

UVG §22

Rechtssatz

Einer nach § 22 UVG subsidiär haftenden Person steht, soweit sie im Falle der abändernden oder aufhebenden

Rechtsmittelentscheidung am Bewilligungsverfahren und im Falle der Herabsetzung oder Einstellung in dem

betre6enden Verfahren keine Beteiligtenstellung genoß, im Ersatzverfahren der Einwand o6en, auch bei rechtzeitiger

und vollständiger Erfüllung der Mitteilungsp9ichten wäre bei richtiger Wertung der der Mitteilungsp9icht unterlegenen

Umstände die dem Ersatzanspruch zugrundeliegenden Einstellung oder Herabsetzung nicht oder doch nicht im vollen

Ausmaß des ergangenen Beschlusses auszusprechen gewesen. (Ebenso stehen ihr Einwände o6en, die das Vorliegen

einer groben Fahrlässigkeit ausschlössen).
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